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Editorial

Ein Kompass für Ihre Vorsorge

Liebe Leserin, lieber Leser

Nach der Abstimmung ist vor der Ab-
stimmung. Nachdem Volk und Stände die 
 AHV-Reform am 25. September 2022  
und ebenso die 13. AHV-Rente am 3. März 
2024 angenommen haben, können die 
Stimmberechtigten am 22. September 2024 
über die Reform der beruflichen Vorsorge 
 (BVG 21 / BVG-Reform) entscheiden. 

Die Jahreszahl 21 zeigt auf, dass das Thema 
bereits seit geraumer Zeit hängig ist. Wa-
rum? Es liegt in der Natur der Sache, dass 
eine Vorlage zu den Sozialwerken auf-
grund deren Komplexität abschreckt, aber 
die meisten direkt betrifft. Hinzu kommt, 
dass sich die Meinungen und Stossrichtun-
gen je nach politischem Lager markant 
 unterscheiden. 

Fakt ist, dass ein Grossteil der Pensionskas-
sen dank ihrer freiwilligen, überobligatori-
schen Leistungen viele Anforderungen der 
BVG-Reform bereits heute erfüllen. Gleich-
wohl könnte die anstehende Abstimmung 
ein Zeichen setzen und richtungsweisend 
sein. Damit drängen sich verschiedene 

Fragen auf: Welche Änderungen sieht die 
BVG-Reform genau vor? Was ist deren 
Zweck? Und was bedeutet das für Sie per-
sönlich? 

Mit dieser Ausgabe des Raiffeisen Vor-
sorgeguides möchten wir Ihnen eine prak-
tische Übersicht sowie wichtige Hinter-
grundinformationen über die BVG-Reform 
bieten. Zudem zeigen wir Ihnen anhand 
konkreter Beispiele auf, wie sich die Reform 
auf bestimmte Lebenssituationen auswir-
ken könnte. 

Als zweitgrösste Bankengruppe in der 
Schweiz fühlen wir uns dazu verpflichtet, 
aktuelle und relevante Themen rund  
um die persönliche Vorsorge zu beleuchten  
und für unsere Kundinnen und Kunden 
kompakt und gut verständlich aufzuberei-
ten – quasi einen «Kompass für Ihre Vor-
sorge» zu bieten. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante  
Lektüre!

Tashi Gumbatshang 
Leiter Kompetenzzentrum
Vermögens- und Vorsorgeberatung 
Raiffeisen Schweiz
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Das BVG-Obligatorium definiert Min-
destleistungen für das Alter, im 
 Todesfall und bei Invalidität. Obliga-
torisch versichert sind Löhne zwi-
schen der Eintrittsschwelle von aktu-
ell 22’050 Franken und dem oberen 
Grenzbetrag von 88’200 Franken.

Die Vorsorgeeinrichtungen sind frei, 
auch über das vom Gesetz gefor derte 
Minimum hinauszugehen. Es han-
delt sich dabei um überobligatorische 
Leistungen.

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

BVG-Obligatorium Überobligatorium 

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/privatkunden/anlegen/maerkte-meinungen/anlageguide.html?cid=content:anlegen-1284c:raiffeisen:mc-int-link:vsg-link-anlageguide
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tung im Alter von 65 Jahren um fünf Jah-
re gestiegen – von 18 auf 23 Jahre. Immer 
mehr Menschen leben somit im Schnitt 
länger und erhalten bei Rentenbezug ent-
sprechend länger eine Rente aus der be-
ruflichen Vorsorge. Ebenfalls eine Heraus-
forderung für die Pensionskassen stellen 
die langjährige Tiefzinsphase und die insta-
bileren Finanzmärkte dar. Weitere Punkte 
der Reform zielen auf Personen in einem 
Teilzeitpensum, mit geringen Löhnen oder 
solche mit mehreren Jobs ab. Diese sind 
heute in der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge nur ungenügend versichert.

Das Parlament hat die Reform der beruf-
lichen Vorsorge in der Frühjahrssession im 
Jahr 2023 verabschiedet. Dagegen wur-
de das Referendum ergriffen, weshalb die 
Stimmbevölkerung am 22. September 
2024 das letzte Wort an der Urne haben 
wird. Die 2. Säule des Schweizer Vorsorge-
systems ist komplex und für viele eine 
Blackbox. Dass insbesondere bei der be-
ruflichen Vorsorge grosse Wissenslücken 
 bestehen, zeigt auch das Raiffeisen Vorsor-
gebarometer 2023. In dieser Ausgabe er-
klären wir anhand der Reformvorlage die 
Grundlagen der beruflichen Vorsorge. 

Nur Obligatorium von Reform betroffen
Im Bundesgesetz über die berufliche Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge  
(BVG) sind die gesetzlichen Mindestvor-
gaben der beruflichen Vorsorge definiert.  
Dieser Teil wird auch Obligatorium oder 
BVG-Minimum genannt. Nur über  diesen 
Teil wird im Herbst 2024 abgestimmt. 
Was viele nicht wissen: 85 Prozent der ver-
sicherten Arbeitnehmenden in der Schweiz 
sind Pensionskassen angeschlossen, die 
über das gesetzliche Minimum hinausge-
hende, sogenannte überobligatorische 
Leistungen erbringen. Diese sehen beispiels-
weise höhere Sparbeiträge oder eine bes-
sere Verzinsung vor und versichern auch 

Im Fokus

Vor der BVG-Abstimmung:  
Durchblick in der beruflichen Vorsorge

Lohnbestandteile über dem BVG-Maximal-
lohn von aktuell jährlich 88’200 Franken. 
Gemäss der Pensionskassenstatistik 2022 
des Bundesamts für Statistik (BFS) sind  
nur 15 Prozent der erwerbstätigen Versi-
cherten lediglich obligatorisch versichert. 
Das heisst im Umkehrschluss: 85 Prozent 
sind von einer der Hauptmassnahmen  
der Reform – der Senkung des Mindest-
umwandlungssatzes – praktisch nicht  
betroffen.

Wieso soll die obligatorische berufliche 
Vorsorge reformiert werden?
Seit Einführung der obligatorischen beruf-
lichen Vorsorge im Jahr 1985 ist die 
durchschnittliche restliche Lebenserwar-

Am 22. September 2024 entscheidet das Schweizer Stimmvolk  
über die Reform der beruflichen Vorsorge. Um was geht es konkret? 
Und wer profitiert von den verschiedenen Massnahmen?

Wer bei der Reform 
den Durchblick hat, 
kann selbstbestimmt 
entscheiden – nicht 
nur an der Urne, son-
dern auch bei der 
persön lichen Vorsorge-
planung.

Anteil aktiv versicherter Personen

15%

85%

Gesetzliche Mindestleistungen (Obligatorium)
Über den gesetzlichen Mindestleistungen (Überobligatorium)

Quellen: Pensionskassenstatistik 2022, 
Raiffeisen Schweiz Kompetenzzentrum Vermögens- & Vorsorgeberatung 

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/ueber-uns/news/rch/vorsorgebarometer-2023.html?cid=rb:rch-711c:raiffeisen:mc-int-link:gen
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/ueber-uns/news/rch/vorsorgebarometer-2023.html?cid=rb:rch-711c:raiffeisen:mc-int-link:gen
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/pensionskassen.html?cid=wissen:vorsorgen-1871c:raiffeisen:mc-int-link:gen
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.gnpdetail.2024-0272.html
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Die BVG-Reform umfasst 
folgende Massnahmen

Durchschnittlicher Umwandlungssatz 
der Pensionskassen liegt bei 5,3 Prozent
Nur im obligatorischen Teil der Pensions-
kasse ist der Umwandlungssatz gesetzlich 
vorgeschrieben. Im überobligatorischen 
Bereich können die  Vorsorgeeinrichtungen 
den Umwandlungssatz selbst bestimmen. 
Einzige Voraussetzung: Sie müssen ge-
währleisten, dass die gesetzliche Mindest-
leistung (= gesetzlicher Umwandlungs-
satz × obligatorisches Altersguthaben) 
einge halten wird. Da bei vielen Kassen ein 
grosser Teil der Vorsorgegelder ins Über-
obligatorium fällt, konnten die meisten 
Pensionskassen diesen wichtigen Reform-
schritt bereits vorwegnehmen und die  
Umwandlungssätze in den letzten Jahren 
kontinuierlich senken. Im Durchschnitt  
betrug der Umwandlungssatz im Jahr 2023 
daher nur 5,3 Prozent. In Realität hat also 
die Mehrheit der Versicherten bereits  heute 
einen tieferen Umwandlungssatz als von 
der Reform gefordert ►Darstellung  1  .

Warum soll der gesetzliche Umwand-
lungssatz gesenkt werden?
Durch die Senkung des gesetzlichen Um-
wandlungssatzes wird die Finanzierung  
der gesetzlichen Mindestvorsorge – das 
BVG-Minimum – gesichert. Ein zu hoher 
Umwandlungssatz führt dazu, dass Pensi-
onskassen Renten ausrichten, die sie mit 
dem vorhandenen Alterskapital der Pen-
sionierten gar nicht finanzieren können. 
Da die Altersrenten nicht gekürzt werden 
dürfen, müssen die Erwerbstätigen die 
Renten der Pensionierten mitfinanzieren, 
indem u.a. ihr Altersguthaben weniger 
verzinst wird. Das hat in der Vergangen-
heit zu einer unerwünschten Umver - 
teilung von Jung zu Alt geführt.

 1.    Senkung des Mindest-
umwandlungssatzes

Die Senkung des BVG-Mindestumwand-
lungssatzes von 6,8 Prozent auf 6 Pro-
zent ist eine der Hauptmassnahmen der 
BVG-Reform. Durch die Reduktion des 
Umwand lungssatzes fallen die Renten des 
obligatorischen Teils künftig um 12 Pro-
zent geringer aus. In Zahlen: Auf 100’000 
Franken angespartem obligatorischen  
Alterskapital erhalten Pensionäre künftig 
monatlich 67 Franken weniger Rente.

Was ist der Umwandlungssatz?
Das Altersguthaben kann zum Pensionie-
rungszeitpunkt als Kapital, Rente oder 
kombiniert bezogen werden. Die Höhe der 
Rente wird durch den Umwandlungssatz 
bestimmt. Dieser wandelt das vorhandene 
Altersguthaben in eine lebenslang garan-
tierte Rente um.

 1   Sinkende Umwandlungssätze führen zu tieferen Renten 

BVG-Minimum  
heute

CHF 100’000 Altersguthaben × 6,8 % = Jahresrente von CHF 6’800
= Monatsrente von CHF 567

BVG-Minimum  
nach Reform

CHF 100’000 Altersguthaben × 6,0 % = Jahresrente von CHF 6’000
= Monatsrente von CHF 500

Realität heute CHF 100’000 Altersguthaben × 5,3 % = Jahresrente von CHF 5’300
= Monatsrente von CHF 442

1.    Senkung des Mindest- 
umwandlungssatzes

2.    Reduktion der  
Eintrittsschwelle

3.    Reduktion des 
Koordinationsabzuges

4.    Abflachung der 
Altersgutschriften

5.    Rentenzuschlag für die 
Übergangsgeneration

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/kapital-oder-rente.html?cid=wissen:vorsorgen-1870c:raiffeisen:mc-int-link:gen
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/kapital-oder-rente.html?cid=wissen:vorsorgen-1870c:raiffeisen:mc-int-link:gen
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 3.     Reduktion des  
Koordinationsabzuges

Die Anpassung des Koordinationsabzu-
ges gehört zu den Hauptmassnahmen der 
BVG-Reform. Neu soll dieser 20 Prozent 
des AHV-pflichtigen Lohns betragen.

Wer beispielsweise zwei Anstellungsver-
hältnisse mit jeweils einem jährlichen Brut-
tolohn von 30’000 Franken bei zwei ver-
schiedenen Arbeitgebern ausübt, dem 
wird heute zweimal der fixe Betrag von 
25’725 Franken abgezogen. Vom Brut-
tolohn von 60’000 werden deshalb nur 
8’550 Franken in der beruflichen Vor-
sorge versichert. Rund 86 Prozent des 
Lohns, also 51’450 Franken, sind in die-
sem Fall nicht versichert und profitieren 
folglich auch nicht von den Sparbeiträ-
gen der Arbeitgeber sowie von den dar-
auf anfallenden Zinsen und Zinseszinsen 
 ►Darstellung  2  .

Das BVG-Obligatorium gilt nur bis zum obe-
ren Grenzbetrag von aktuell 88’200 Fran-
ken. Nach Abzug des gesetzlichen Koor-
dinationsabzugs beträgt der maximal 
versicherte Lohn heute 62’475 Franken. 
Wird die BVG-Reform angenommen, er-
höht sich der maximal versicherte Lohn um 
13 Prozent auf 70’560 Franken. 

 2.    Reduktion der Eintritts-
schwelle

Die Reduktion der Eintrittsschwelle von 
heute 22’050 auf 19’845 Franken ist eine 
weitere Massnahme der BVG-Reform.

Was ist die Eintrittsschwelle?
Wer heute weniger als 22’050 Franken pro 
Jahr verdient, muss von Gesetzes wegen 
nicht in der beruflichen Vorsorge  versichert 
werden. Die Eintrittsschwelle ist fix und 
gilt pro Arbeitgeber. Wer also beispielswei-
se drei Jobs bei verschiedenen Arbeitge-
bern mit jeweils einem jährlichen Brutto-
lohn von 20’000 Franken ausübt, ist in der 
Regel in der beruflichen Vorsorge nicht 
versichert, obwohl das jährliche Gesamt-
einkommen von 60’000 Franken die Ein-
trittsschwelle überschreitet.

Mehrheit der Pensionskassen hat  
gesetzliche Eintrittsschwelle nicht  
reduziert
Gemäss der Schweizer Pensionskassen-
studie 2024 von Swisscanto haben erst 
30 Prozent der befragten Pensionskassen 
die gesetzliche Eintrittsschwelle reduziert. 
Die grosse Mehrheit versichert Arbeitneh-
mende nur, wenn diese jährlich mindes-
tens 22’050 Franken verdienen.

Warum soll die Eintrittsschwelle  
reduziert werden?
Mit der Herabsetzung der Eintrittsschwel-
le werden rund 70’000 Personen neu in 
einer Pensionskasse und rund 30’000 Per-
sonen mit einem höheren Lohn versi-
chert. Dies sind vor allem Erwerbstätige 
mit tiefem Einkommen – überwiegend 
Teilzeitarbeitende – sowie Arbeitnehmen-
de mit mehreren Arbeitgebern. Die Kehr-
seite der Medaille: Sie erhalten neu einen 
tieferen Nettolohn, da die Spar- und Ri-
sikobeiträge nicht nur vom Arbeitgeber, 
sondern auch von ihnen selbst finanziert 
werden. Trotzdem kommt die Senkung 
der Eintrittsschwelle bei der Schweizer 
Bevölkerung gut an. Fast zwei Drittel der 
im Rahmen des Raiffeisen Vorsorgeba-
rometers 2023 befragten Personen befür-
worten die Senkung der Eintrittsschwel-
le, während nur ein Fünftel sich dagegen 
ausspricht.

Mit der Herabsetzung 
der Eintrittsschwelle 
werden rund 70’000 
Personen neu in einer 
Pensionskasse und 
rund 30’000 Perso-
nen mit einem höhe-
ren Lohn versichert. 

 2   Anpassung Koordinationsabzug – je tiefer der Lohn, desto grösser die Wirkung 

Bruttolohn 
(CHF)

Fixer Koordi-
nationsabzug 

heute (CHF)

Versicherter 
Lohn heute 

(CHF)

Proportionaler  
Koordinations-

abzug (20 % 
Bruttolohn)

Versicherter 
Lohn nach 

Reform (CHF)

Veränderung 
in %

30’000 25’725 4’275 6’000 24’000 461 %

50’000 25’725 24’275 10’000 40’000 65 %

88’200 25’725 62’475 17’640 70’560 13 %

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/vorsorgebarometer.html?cid=wissen:vorsorgen-1874c:raiffeisen:mc-int-link:gen
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/vorsorgebarometer.html?cid=wissen:vorsorgen-1874c:raiffeisen:mc-int-link:gen
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Frauen. Diese sogenannten Mehrfach-
beschäftigten profitieren von einem variab-
len, lohnabhängigen Koordinations abzug 
besonders. Dank der Umstellung steigt ihr 
versicherter Lohn. Das reduziert nicht nur 
ihre Vorsorgelücken im Alter, sondern ver-
bessert auch die Absicherung bei Invalidität 
oder Tod. Wie schon bei der Erhöhung  
der Eintrittsschwelle sinkt im Gegenzug der 
monatliche Nettolohn, da die Versicher- 
ten zusammen mit dem Arbeitgeber höhe-
re Beiträge leisten.

Nur noch 11 Prozent der Pensions-
kassen mit gesetzlichem Koordinations-
abzug
89 Prozent der Pensionskassen haben 
den Koordinationsabzug angepasst. Das 
zeigt die Schweizer Pensionskassenstudie 
2024 von Swisscanto. So kennen 43 Pro-
zent  bereits heute einen variablen Abzug, 
21 Prozent passen diesen dem Beschäf-
tigungsgrad an und jede vierte befragte 
Kasse verzichtet sogar ganz darauf.

Warum soll der Koordinationsabzug  
in Prozent des Lohns erfolgen?
Seit Einführung des BVG im Jahr 1985 hat 
sich die Gesellschaft und Arbeitswelt in 
der Schweiz weiterentwickelt. Paare, die 
eine Familie gründen, teilen sich nach 
der  Geburt des ersten Kindes in der Regel 
die Familien- und Erwerbsarbeit. Das führt 
dazu, dass immer mehr Personen Teilzeit 
arbeiten. Zudem gehen Berufstätige immer 
häufiger mehreren bezahlten Beschäfti-
gungen gleichzeitig nach –  insbesondere 

Was bedeutet eigentlich… 

…die BVG-Reform für die Flexibilisie-
rung der Arbeitsmodelle? 
Das aktuelle Rentensystem des BVG orien-
tiert sich an einer 100-Prozent-Beschäfti-
gung und benachteiligt Teilzeitbeschäftig-
te. Dies ist einer der Hauptgründe für den 
«Gender Pension Gap» (Rentendifferenz 
zwischen Mann und Frau). Seit mehreren 
Jahren verändern sich die Rollenbilder und 
der Wunsch nach flexiblen Arbeitsmodel-
len steigt. Immer mehr Familien teilen sich 
die Kinderbetreuung und die Arbeit nicht 

mehr nach dem klassischen Modell, denn 
zahlreiche Männer geniessen einen Papa-
Tag und arbeiten Teilzeit. Auch die Anzahl 
Personen, die sich parallel in mehreren 
Jobs verwirklichen, nimmt zu.

Mit der BVG-Reform würde der «Nachteil» 
der Teilzeitbeschäftigten weitgehend auf-
gehoben werden. Dies ist eine gute Moti-
vation, die Aufteilung von Familienarbeit 
und Beruf zu überdenken – frei von finan-
ziellen Nachteilen in der 2. Säule.

Andrea Klein
Leiterin Fachzentrum Finanzplanung 
Raiffeisen Schweiz

Was ist der  
Koordinationsabzug?

In der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge werden nur Lohnteile 
 versichert, die nicht bereits in der 
AHV versichert werden. Deshalb  
wird heute vom Bruttolohn – unab-
hängig vom Pensum – der soge-
nannte Koordinationsabzug abzogen. 
Daraus resultiert der versicherte  
Lohn. Heute beträgt der Koordina-
tionsabzug fix 25’725 Franken pro 
Arbeitgeber. 

Mehrfachbeschäf- 
tigte profitieren  
von einem  variablen, 
lohnabhängigen 
 Koordinationsabzug 
besonders.
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bereits vor dem gesetzlich vorgesehenen 
25. Lebensjahr. Zudem finanzieren viele 
Arbeitge bende mehr als die Hälfte der Al-
tersgutschriften. Ausserdem können Er-
werbstätige zunehmend selbst bestimmen, 
ob sie freiwillig höhere Sparbeiträge leis- 
ten möchten. Gemäss der Schweizer Pen-
sionskassenstudie 2024 von Swisscanto 
bieten 62 Prozent der Vorsorgewerke ihren 
Versicherten verschiedene Vorsorgepläne 
zur Auswahl an.

Warum gibt es nur noch zwei  
Staffelungen der Altersgutschriften?
Die Anpassung der Beitragssätze wirkt sich  
am stärksten auf die jüngste (25- bis 
34-Jährige) und älteste (55- bis 65- Jährige) 
Alterskategorie aus. So steigen die Spar-
beiträge der Jungen um fast ein Drittel 
von 7 Prozent auf neu 9 Prozent, wodurch 
der Zinseszinseffekt stärker zum Tragen 
kommt. Im Gegenzug reduzieren sich die 
Beiträge der älteren  Arbeitnehmenden 
um etwas mehr als ein Fünftel von 18 Pro-
zent auf 14 Prozent. Hauptziel dieser 
Massnahme ist es, die Chancen der über 
55-jährigen Arbeitnehmenden zu verbes-
sern. Diese sind heute für Unternehmen im 
Vergleich zu den anderen Altersgruppen 
 «teuer».

 4.    Abflachung der  
Altersgutschriften

Im Rahmen der BVG-Reform sollen die 
 Altersgutschriften vereinfacht werden. Es 
soll nur noch zwei Abstufungen geben: 
Von 25 bis 44 Jahren beträgt der Sparbei-
trag 9 Prozent, ab dem 45. Lebensjahr 
wird er auf 14 Prozent erhöht. Die Sparbei-
träge fallen insgesamt tiefer aus, werden 
aber aufgrund der Reduktion des Koordi-
nationsabzuges auf einem höheren ver-
sicherten Lohn erhoben.

Mehrheit der Pensionskassen bietet 
Wahlmöglichkeit beim Sparen
Auch beim Sparprozess bieten viele Pensi-
onskassen überobligatorische Leistun-
gen. So sind die Sparbeiträge oft deutlich 
 höher als die gesetzlichen Mindestvor-
gaben und der Sparprozess beginnt teils 

Was sind die  
Altersgutschriften?

In der beruflichen Vorsorge spart jede 
und jeder für sich selbst. Im Unter-
schied zur freiwilligen privaten Vor-
sorge der 3. Säule übernimmt der 
Arbeitgeber jedoch gemäss  Gesetz 
mindestens die Hälfte dieser so-
genannten Altersgutschriften.  Heute 
 liegen diese bei Beginn des Spar-
prozesses mit 25 Jahren bei 7 Prozent; 
mit fortschreitendem Alter erhöhen 
sie sich auf 10, 15 und 18 Prozent. Die-
se Sparbeiträge werden in Prozent 
des versicherten Lohns er hoben – also 
vom Bruttolohn abzüglich des Koor-
dinationsabzuges ►Darstellung  3  .

 3    Gesetzliche Sparbeiträge der 
beruflichen Vorsorge

BVG heute
BVG nach Reform

Quelle: Raiffeisen Schweiz Kompetenzzentrum Vermögens- & Vorsorgeberatung

0%

7%

10%

15%
18%

0%

9% 9%

14% 14%

20 – 24 Jahre 25 – 34 Jahre 35 – 44 Jahre 45 – 54 Jahre 55 – 65 Jahre

Viele Arbeitgebende 
finanzieren mehr  
als die Hälfte der  
Altersgutschriften. 
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3 Fragen an Corin Ballhaus

Im Fokus

zu beruflicher Vorsorge verwehrt. Beide 
Massnahmen erhöhen das Sparpotenzial 
derjenigen, die Teilzeit arbeiten und wenig 
verdienen. Fortschrittliche Arbeitgebende 
sehen dies aber schon heute vor. Teilweise 
verzichten sie gänzlich auf einen Koordi-
nationsabzug und eine  Eintrittsschwelle, 
so dass mit jedem verdienten Franken 
 vorgesorgt wird.

Gemäss einer aktuellen Raiffeisen- 
Umfrage weiss ein Drittel der Schwei-
zer Bevölkerung nicht, dass das Pen-
sionskassenguthaben zum eigenen 
Vermögen zählt. Weshalb ist das Wis-
sen diesbezüglich so gering?
Die monatliche Lohnabrechnung bezeich-
net den BVG-Beitrag der Arbeitnehmenden 
vielfach als Abzug. Kein Wunder vermu- 
ten manche Versicherte dahinter eine Ge-
bühr, die ihr Arbeitgeber einbehält. Sie 
realisieren nicht, dass sie den angezeigten 
Betrag Monat für Monat für sich selbst 
sparen und ihr Arbeitgeber diesen mindes-
tens verdoppelt.

Sie raten jungen Paaren, die eine  
Familie gründen möchten, zu heiraten. 
Wieso? 
Die Heirat vereinfacht die Vorsorge, da die 
klassische Familie aus Sicht der Vorsorge-

werke als Norm gilt. Unverheiratete Paa-
re müssen dagegen die Leistungsansprüche 
für den Fall einer Scheidung oder des To-
des der Partnerin bzw. des Partners selbst 
vertraglich regeln, da keine rechtliche 
Grundlage für das Konkubinat besteht. 
Kommen Kinder dazu, müssen sie sich 
 zudem über die Unterhaltspflicht und die 
Aufteilung der AHV-Erziehungsgutschrif-
ten einigen. Einen finanziellen Ausgleich 
zugunsten des Elternteils, welcher mehr 
Familienarbeit übernimmt, zu vereinbaren, 
empfiehlt sich so oder so.

Welche Massnahmen der BVG-Reform 
sind für Frauen besonders wichtig?
Im Wesentlichen sind es die Reduktion des 
fixen Koordinationsabzugs, der bislang auf 
Vollzeitbeschäftigung ausgelegt ist, und die 
Senkung der Eintrittsschwelle, die derzeit 
etlichen Arbeitnehmerinnen den Zugang 

Corin Ballhaus
Unabhängige Vorsorgespezialistin  
und Mitglied Vorsorgebeirat Raiffeisen 
Schweiz

 5.    Rentenzuschlag für die  
Übergangsgeneration

Die ersten 15 Jahrgänge, die nach Inkraft-
treten der Reform pensioniert werden, 
sollen lebenslang einen Rentenzuschlag 
erhalten, sofern sie die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllen. So müssen sie 
mindestens die letzten 10 Jahre vor der 
Pensionierung in der AHV und mindestens 
15 Jahre in einer Pensionskasse versichert 
gewesen sein und ihr Altersgut haben darf 
nicht mehr als 441’000 Franken betragen. 
Die Höhe des Rentenzuschlags ist zudem 
abhängig vom angesparten Altersgutha-
ben. Wer zum Zeitpunkt der Pensionierung  
über ein Altersguthaben von 220’500 
Franken oder weniger verfügt, erhält den 
Maximalbetrag. Dieser soll jeweils auf 

fünf Jahre abgestuft 2’400, 1’800 respek-
tive 1’200 Franken pro Jahr betragen. Für 
Altersguthaben zwischen 220’500 und 
441’000 Franken soll es einen reduzierten 
Zuschlag geben. Wer ein höheres Alters-
guthaben hat, erhält keine Kompensation. 
Gemäss diesem Modell dürfte jede zweite 
versicherte Person dieser Jahrgänge in den 
Genuss des Rentenzuschlags kommen, 
drei Viertel davon sind Frauen.

Die Höhe des  
Rentenzuschlags ist 
auch abhängig  
vom angesparten  
Altersguthaben.

Warum werden Kompensations-
zahlungen geleistet?
Die Massnahmen der Reform wirken 
sich erst in einigen Jahren positiv auf das 
 Altersguthaben der Versicherten aus. 
Den über 50-Jährigen fehlt die Zeit, um 
genügend zusätzliches Kapital anzuspa-
ren, damit die Senkung des Umwand-
lungssatzes ausgeglichen werden kann. 
Deshalb sollen sie in den Genuss dieser  
lebenslangen  Rentenzuschläge kommen. 

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/ueber-uns/news/rch/umfrage-pensionierung.html?cid=rb:rch-713c:raiffeisen:mc-int-div:umfrage
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/ueber-uns/news/rch/umfrage-pensionierung.html?cid=rb:rch-713c:raiffeisen:mc-int-div:umfrage
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So könnte sich die Reform  
auf Sie auswirken
Die Reform ist vielfältig und umfasst unterschiedliche Mass-
nahmen, die sich je nach individueller Situation anders auswirken  
können. Anhand von drei konkreten, vereinfachten Beispielen  
zeigen wir auf, wie sich die Reform auf Personen auswirkt, die in 
der berufl ichen Vorsorge nur im Obligatorium versichert sind.

So wirkt sich die Reform auf die  
berufliche Vorsorge von Nils aus
1. Die Eintrittsschwelle ist bei Nils 

keine Hürde – sein Lohn liegt mit 
60’000 Franken deutlich darüber.

2. Nach Abzug des fixen Koordinations-
abzugs von 25’725 Franken hat Nils 
heute einen versicherten Lohn in der 
beruflichen Vorsorge von 34’275 Fran-
ken. Durch die BVG-Reform würde 
sich die Vorsorgesituation von Nils 
verbessern, da sich der Koordinations-
abzug um 13’725 Franken reduziert.

3. Sein versicherter Gesamtlohn steigt  
von 34’275 auf 48’000 Franken.

4. Da ein grösserer Lohnanteil versichert 
wird, steigen auch die Sparbeiträge von  
ihm und seinem Arbeitgeber von ins-
gesamt 177’540 auf 227’520 Franken 
über die nächsten 41 Jahre. Und dies, 
obwohl die Beitragssätze insgesamt 
reduziert werden. 

Beispiel 1: Der 25-jährige Nils profitiert vom Zinseszinseffekt

5. Mehr Einlagen bedeuten auch mehr 
Zinserträge und aufgrund des langen  
Anlagehorizonts einen stärkeren Effekt 
des Zinseszinses. Der dritte Beitrags-
zahler – also die Zinsen und Zinseszinsen 
auf dem Vermögen – steuert somit 
bei einem durchschnittlichen Zins von 
1 Prozent knapp 46’000 Franken bei – 
13’675 Franken mehr als ohne Reform.

6. Aus Sparbeiträgen, Zinsen und Zinses-
zinsen resultiert bis 65 ein Altersgut-
haben von über 273’000 Franken – das 
ist ein Drittel mehr als gemäss heuti-
gem Gesetz.

7. Entscheidet sich Nils bei Pension für die 
Rente, wird das Alterskapital mit dem 
gesetzlichen Mindestumwandlungssatz 
von 6 Prozent in eine lebenslange Rente 
von jährlich 16’404 Franken umgewan-
delt. Das sind 15 Prozent mehr als ohne 
Reform.

BVG heute (CHF) BVG nach Reform (CHF)

Bruttolohn 60’000 60’000

1 Eintrittsschwelle 22’050 19’845

2 Koordinationsabzug –25’725 –12’000

3 Versicherter Lohn 34’275 48’000

Sparbeiträge Nils 88’770 113’760

Sparbeiträge Arbeitgeber 88’770 113’760

4 Total Sparbeiträge 25 – 65 Jahre 177’540 227’520

5 plus Zinsen 32’200 45’875

6 = Alterskapital mit 65 Jahren 209’740 273’395

7 Jährliche Altersrente 14’262 16’404

Annahme: Verzinsung Alterskapital mit 1% 
Anmerkung: In dieser Vergleichsrechnung sind künftige Lohnerhöhungen nicht berücksichtigt.

Nils Jung 
25 Jahre alt, Single

Beruf: Mediamatiker in einem mit-
telgrossen Handelsunternehmen  
mit einem Pensum von 100 Prozent 
und einem jährlichen Bruttolohn  
von 60’000 Franken.

Ausgangslage: Seit dem 1. Januar 
2024 sorgt Nils zusammen mit seinem 
Arbeitgeber im Rahmen der berufli-
chen Vorsorge auch für das Alter vor.

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Versicherter
Lohn

CHF

CHF

CHF

Alterskapital

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Altersrente

CHF

CHF

CHF
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So wirkt sich die Reform auf die  
berufliche Vorsorge von Maxima aus
1. Die Eintrittsschwelle ist bei Maxima  

keine Hürde – ihr Lohn liegt mit 
88’000 Franken deutlich darüber. 

2. Maxima hat nach Abzug des fixen Ko-
ordinationsabzugs von 25’725 Franken 
heute einen versicherten Lohn in der 
beruflichen Vorsorge von 62’275 Fran-
ken. Somit sind 70 Prozent ihres Brutto-
lohns versichert. Der Koordinationsab-
zug wird von Gesetzes wegen nicht an 
ihren Beschäftigungsgrad von 80 Pro-
zent angepasst.

3. Die BVG-Reform würde die Vorsorge-
situation von Maxima im Risikofall leicht 
verbessern, da ihr versicherter Lohn  
von 62’725 auf 70’400 Franken steigt.

4. Da Maximas versicherter Lohn nur 
marginal steigt und die Sparbeiträge 
mit der Reform insgesamt reduziert 
werden, bleiben die Sparbeiträge von 
ihr und ihrem Arbeitgeber praktisch 
gleich. 

5. Die Reform wirkt sich bei Maxima  
positiv auf die Verzinsung aus. Durch 
die Abflachung der Staffelung fallen  
die Beitragssätze in jüngeren Jahren 
insgesamt höher aus, womit der Zin-
seszins einen grösseren Effekt entfaltet.

6. Aus Sparbeiträgen, Zinsen und Zinses-
zinsen resultiert bis 65 ein Altersgut-
haben von knapp 346’000 Franken, 
also praktisch gleich viel wie ohne 
Reform.

7. Durch die Senkung des Umwandlungs-
satzes von 6,8 Prozent auf 6 Prozent 
fällt die jährliche Rente um rund 
2’600 Franken tiefer aus. Entscheidet 
sich Maxima später für einen Kapi-
tal bezug, beeinflusst die Reform ihre 
Altersleistung praktisch nicht.

Maxima Keller 
31 Jahre alt, lebt mit ihrem  
Lebenspartner zusammen

Beruf: Controllerin bei einem Back-
warenhersteller. Arbeitet in einem Teil-
zeitpensum von 80 Prozent und ver-
dient jährlich 88’000 Franken – das 
entspricht rund dem aktuellen BVG-
Maximallohn von 88’200 Franken.

Ausgangslage: Maxima arbeitet  
Teilzeit. Da sie nur obligatorisch ver-
sichert ist, wird der Koordinationsab-
zug nicht an ihren Beschäftigungsgrad 
angepasst.

BVG heute (CHF) BVG nach Reform (CHF)

Bruttolohn 88’000 88’000

1 Eintrittsschwelle 22’050 19’845

2 Koordinationsabzug –25’725 –17’600

3 Versicherter Lohn 62’275 70’400

Sparbeiträge Maxima 148’215 147’840

Sparbeiträge Arbeitgeber 148’215 147’840

4 Total Sparbeiträge 31 – 65 Jahre 296’430 295’680

5 plus Zinsen 46’650 50’080

6 = Alterskapital mit 65 Jahren 343’080 345’760

7 Jährliche Altersrente 23’329 20’746

Annahme: Verzinsung Alterskapital mit 1% 
Anmerkung: In dieser Vergleichsrechnung wurde das bis Alter 31  
in der Pensionskasse angesparte Vermögen nicht berücksichtigt.

CHF

CHF

CHF

Beispiel 2: Weniger Rente, unverändertes Kapital für die 31-jährige Maxima 

CHF

CHF

CHF

Versicherter
Lohn

CHF

CHF

CHF

Alterskapital

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Altersrente
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So wirkt sich die Reform auf die beruf-
liche Vorsorge von Emma aus
1. Durch die Reduktion der Eintritts-

schwelle auf 19’845 Franken wäre 
Emma neu auch bei Arbeitgeber 2 in 
der beruflichen Vorsorge versichert – 
für das Alter und im Invaliditätsfall.

2. Der Koordinationsabzug reduziert sich 
auf 20 Prozent des AHV-Lohns. Somit 
ist Emma auch bei Arbeitgeberin 1 
deutlich besser versichert, da sich der 
Koordinationsabzug von 25’725 auf 
8’000 Franken reduziert.

3. Ihr versicherter Gesamtlohn steigt deut-
lich von 14’275 auf 48’000 Franken.

4. Da ein grösserer Anteil des Lohns ver-
sichert wird, steigen auch die Sparbei-
träge von ihr und ihren beiden Arbeit-
gebenden über die nächsten zwanzig 
Jahre von 47’540 auf 134’400 Franken.
Ihr monatlicher Nettolohn reduziert 
sich zwar dadurch, dafür fällt aber auch 
ihre Steuerrechnung geringer aus. Sie 
spart so systematisch für ihren dritten 

Beispiel 3: Die 46-jährige Emma mit zwei Jobs profitiert ganz klar von der Reform

Lebensabschnitt und ist im Falle von 
Krankheit besser versichert.

5. In den nächsten zwanzig Jahren kann 
Emma zusammen mit ihren Arbeit-
gebenden ein Altersguthaben von über 
147’975 Franken aufbauen. Der dritte 
Beitragszahler – also die Zinsen und Zin-
seszinsen auf dem Vermögen – leisten 
bei einer durchschnittlichen Verzin-
sung von 1 Prozent einen Beitrag von 
13’575 Franken.

6. Aus Sparbeiträgen, Zinsen und Zinses-
zinsen resultiert bis 65 ein Altersgut-
haben von über 147’975 Franken – das 
sind fast 100’000 Franken mehr als 
gemäss heutigem Gesetz.

7. Wählt Emma mit 65 den Rentenbezug 
wird auf dem Guthaben ein Umwand-
lungssatz von 6 Prozent angewendet – 
daraus resultiert eine jährliche Rente 
von 8’880 Franken. Sie würde also trotz 
Senkung des Umwandlungssatzes mehr 
als doppelt so viel Rente erhalten, als es 
gemäss heutigem Gesetz der Fall ist.

BVG heute (CHF) BVG nach Reform (CHF)

Arbeit- 
geber 1

Arbeit- 
geber 2

Arbeit- 
geber 1

Arbeit- 
geber 2

Total

Bruttolohn 40’000 20’000 40’000 20’000 60’000

1 Eintrittsschwelle 22’050 22’050 19’845 19’845

2 Koordinationsabzug –25’725 –8’000 –4’000

3 Versicherter Lohn 14’275 0 32’000 16’000 48’000

Sparbeiträge Emma 23’770 44’800 22’400 67’200

Sparbeiträge 
Arbeitgeber

23’770 44’800 22’400 67’200

4 Total Sparbeiträge  
46 – 65 Jahre

47’540 0 89’600 44’800 134’400

5 plus Zinsen 4’560 0 9’050 4’525 13’575

6 = Alterskapital  
mit 65 Jahren

52’100 0 98’650 49’325 147’975

7 Jährliche Altersrente 3’543 0 5’919 2’960 8’879

Annahme: Verzinsung Alterskapital mit 1%  
Anmerkung: In dieser Vergleichsrechnung wurde das bis Alter 46 in der  
Pensionskasse angesparte Vermögen nicht berücksichtigt.

Emma Schweizer 
46 Jahre alt, Single

Beruf: Gitarrenlehrerin, angestellt an 
zwei Privatschulen mit einem Gesamt-
pensum von 80 Prozent und  einem 
jährlichen Bruttolohn von insgesamt 
60’000 Franken. Dieser teilt sich wie 
folgt auf: 40’000 Franken bei Arbeit-
geber 1 (Pensum 50 Prozent) und 
20’000 Franken bei Arbeitgeber 2 
(Pensum 30 Prozent). 

Ausgangslage: Da die beiden Arbeit-
geber lediglich gesetzliche Mindest-
leistungen vorsehen, ist Emma heute 
nur bei Arbeitgeber 1 in der beruflichen 
Vorsorge versichert. Beim Arbeitge-
ber 2 erreicht sie mit ihrem Lohn von 
20’000 Franken die Eintrittsschwelle 
nicht.

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Versicherter
Lohn

CHF

CHF

CHF

Alterskapital

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Altersrente

CHF

CHF

CHF
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Mit oder ohne Reform – so 
holen Sie in der beruflichen 
Vorsorge das Maximum heraus

Wissen Sie, ob Sie von der Reform in der beruflichen 
Vorsorge überhaupt betroffen sind oder nicht? Ihr per-
sönlicher Pensionskassenausweis gibt darüber Auskunft. 
Unabhängig davon, ob Sie davon betroffen sind oder 
nicht, können Sie mit einfachen Massnahmen mehr aus 
der beruflichen Vorsorge herausholen, um Ihre Wünsche 
und Träume zu realisieren.

2. Koordinationsabzug reduzieren
Wird die BVG-Reform umgesetzt, besteht 
kein Handlungsbedarf. Dann werden alle 
Pensionskassen, die heute noch einen fixen 
Koordinationsabzug von 25’725 Franken 
vornehmen, verpflichtet, diesen auf 20 Pro-
zent des AHV-Lohns zu beschränken.

Ohne Reform sollten insbesondere davon 
betroffene Teilzeit- und Mehrfachbeschäf-
tigte folgende Möglichkeiten prüfen:

 • Falls Sie die Stelle wechseln: Berück-
sichtigen Sie bei der Wahl des neu- 
en Arbeitgebers auch die Handhabung 
des Koordinationsabzugs der neuen 
Pensionskasse. Je tiefer dieser ist, desto 
höher fällt Ihr versicherter Lohn aus. 
Wer über 50 Jahre alt ist, sollte zudem 
vor Vertragsabschluss einen provisori-
schen Pensionskassenausweis verlangen 
und die Leistungen mit denjenigen  
des aktuellen Arbeitgebers vergleichen.

 • Wenn Sie mehrere Teilzeitjobs bei ver-
schiedenen Arbeitgebern haben: Klären 
Sie ab, ob eine Konzentration auf eine 
Pensionskasse möglich ist. So verhin-
dern Sie, dass der Koordinationsabzug 
mehrfach abgezogen wird.

3.  Mehrfachbeschäftigte – sich  
freiwillig einer Pensionskasse  
anschliessen

Sind Sie nicht in einer Pensionskasse ver-
sichert und verdienen mit mehreren Jobs 
bei verschiedenen Arbeitgebenden zu-
sammen aktuell mindestens 22’050 Fran-
ken jährlich, können Sie prüfen, ob die 
berufl iche Vorsorge bei einer  Pensionskasse 
 konsolidiert werden kann. Ist das nicht 
möglich, können Sie sich freiwillig bei der 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG versi-
chern lassen. Auch in diesem Fall müssen 
sich die Arbeitgebenden mindestens  
zur Hälfte an den Pensionskassenbeiträgen 
beteiligen.

1. Überblick verschaffen
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber 
oder Ihrer Pensionskasse, ob und wie Sie 
konkret in der beruflichen Vorsorge versi-
chert sind.

Studieren Sie zudem Ihren persönlichen 
Pensionskassenausweis. Wie dieser 
funktioniert und was die Zahlen und Fach-
ausdrücke bedeuten, erfahren Sie im Wis-
sensbeitrag «Pensionskassenausweis richtig 
lesen und verstehen». Danach wissen Sie, 
wie grosszügig die Leistungen Ihres Arbeit-
gebers sind und können je nachdem bes-
sere Pensionskassenleistungen beim Arbeit-
geber einfordern.

Erkundigen Sie sich 
bei Ihrem Arbeitgeber 
oder Ihrer Pensions-
kasse, ob und wie Sie 
konkret in der beruf-
lichen Vorsorge ver-
sichert sind.

Entscheidende  Punkte im 
Pensionskassen reglement

 • Koordinationsabzug: gesetzlich 
oder reduziert (je tiefer, desto 
höher ist der versicherte Lohn)

 • Sparbeiträge: Höhe, Wahlmög-
lichkeit unterschiedlicher Beitrags-
skalen / Vorsorgepläne sowie Auf-
teilung der Finanzierung zwischen 
Ihnen und Ihrem Arbeitgeber 

 • Leistungen bei Invalidität und Tod

https://aeis.ch/einzelperson/bvg-berufliche-vorsorge/freiwillige-versicherung-fuer-einzelpersonen
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/pensionskassenausweis.html?cid=wissen:vorsorgen-1868c:raiffeisen:mc-int-link:gen
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/pensionskassenausweis.html?cid=wissen:vorsorgen-1868c:raiffeisen:mc-int-link:gen
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4.  Wahlmöglichkeiten bei den  
Sparbeiträgen nutzen

Immer mehr Pensionskassen bieten ihren 
Versicherten die Möglichkeit, freiwillig hö-
here monatliche Sparbeiträge zu leisten. 
Wer sich für eine höhere Beitragsskala ent-
scheidet, profitiert gleich doppelt: Auf-
grund des geringeren Nettoeinkommens 
bezahlt man heute weniger Steuern und  
erhält dafür im Alter höhere Pensionskas-
senleistungen.

5.  Prüfen Sie ab 50 Jahren freiwillige 
Pensionskasseneinkäufe

Freiwillige Einzahlungen in die Pensions-
kasse machen aus Rendite- und Risikoüber-
legungen meist erst ab dem 50. Altersjahr 
Sinn. Sie können Ihre Altersvorsorge stär-

ken und reduzieren gleichzeitig die Steuer-
last, da die Einzahlungen vollumfänglich 
vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden dürfen. Wer die Einkäufe gestaf-
felt über mehrere Jahre tätigt, kann zusätz-
lich Steuern sparen. Mehr dazu und was 
beim Pensionskasseneinkauf alles beachtet 
werden sollte, lesen Sie im Wissensbeitrag 
«Einkauf in die Pensionskasse».

Je früher und genauer Sie sich um Ihre eige- 
 ne Altersvorsorge und im Speziellen um 
Ihre 2. Säule kümmern, desto besser lässt 
sich der dritte Lebensabschnitt gestalten. 

Eine Vorsorgeberatung  
zahlt sich aus

Das Schweizer Vorsorgesystem ist 
und bleibt komplex. Beschäftigen Sie 
sich frühzeitig mit Ihrer Vorsorge  
und nehmen Sie bei Bedarf eine Bera-
tung in Anspruch – für eine optimale 
Lösung. 

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/wissen/vorsorgen/einkauf-in-pensionskasse.html?cid=wissen:vorsorgen-1867c:raiffeisen:mc-int-link:gen
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/privatkunden/vorsorgen-absichern/kontaktformular.html
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